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Anwendung des vereinfachten Rechenverfahrens nach DIN V ENV 1992-1-2:

1997-05 für Stahlbetonstützen

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie werden gebeten, die Prüfsachverständigen für Standsicherheit und die Trag-

werksplaner über den in der Anlage dargestellten Sachverhalt zur Heißbemessung

von Stahlbetonstützen nach dem vereinfachten Verfahren zu informieren.

Mit

Im Au

frejndlichen Grüßen

tf*g

Anlagen

Kopie des Schreibens an die Prüfingenieure für Baustatik vom 1. Juli 2010
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Anwendung des vereinfachten Rechenverfahrens nach DIN V ENV 1992-1-2:

1997-05 für Stahlbetonstützen

Sehr geehrte Herren,

die Anwendung des vereinfachten Rechenverfahrens nach DIN V ENV 1992-1-2 ("Zo

nenverfahren") gemäß Anlage 3.1/9 der Liste der Technischen Baubestimmungen

(Verwaltungsvorschrift vom 19. November 2009 (MinBI. S. 376)) ist zurzeit noch in

Deutschland auch für die Stützenheißbemessung zulässig.

In der Vergangenheit gab es jedoch immer wieder Hinweise darauf, dass unter Nicht

beachtung bestimmter Randbedingungen bei der Heißbemessung von Stahlbeton

stützen nach dem vereinfachten Verfahren deutlich auf der unsicheren Seite liegende

Ergebnisse, im Vergleich zu Ergebnissen aus dem allgemeinen Verfahren, erzielt

wurden.

Im aktuellen Entwurf des Nationalen Anhangs (NA) zu DIN EN 1992-1-2:2006-10 wird

darauf hingewiesen, dass die Anwendung des Zonenverfahrens bei Stahlbetonstützen

nur mit zusätzlichen Annahmen angewendet werden darf. Da der NA den aktuellen
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MINISTERIUM DER FINANZEN

Stand der Kenntnis wiedergibt, kann dies unter Berücksichtigung der obigen Ausfüh

rungen bis zur Einführung der Eurocodes nicht unbeachtet bleiben.

Im Rahmen eines von der ARGEBAU finanzierten Forschungsvorhabens wurden

Möglichkeiten aufgezeigt, wie mit zusätzlichen Annahmen zum Zoneiiverfahren eine

auf der sicheren Seite liegende Bemessung möglich ist [1].

Eine weitere Möglichkeit zur sinnvollen Anwendung des Zonenverfahrens zeigen

Cyllok und Achenbach in [2] auf.

Es wird für erforderlich gehalten, dass sowohl bei der Aufstellung von Standsicher

heitsnachweisen von Stahlbetonstützen unter Brandbeanspruchung nach dem Zonen

verfahren als auch bei der Prüfung die Ausführungen der vorher genannten Literatur

[1, 2] sinnvoll berücksichtigt werden.

Mit fre/iipdlichen Grüßen
Im Auftrag

Johann Brill
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